
Bekanntmachung
der Gemeinde Schwabhausen

Grundsteuer für 2026

Gemäß § 27 Abs.3 Grundsteuergesetz vom 07.08,1973 wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 - vorbehaltlich
anderslautender, schriftlicher Grundsteuerbescheide 2026 - in gleicher Höhe wie im Kalenderjahr 2025 festgesetzt. Dies
bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2026 erhalten, im Kalenderjahr 2026 die
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tag durch
diese öffentliche Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen heute ein schriftlicher Steuerbe
scheid zugegangen wäre.

Die Grundsteuer ist zu % ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15 Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig. Klein
beträge werden wie folgt fällig;

1. am 15. August 2026 der Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
2. am 15. Februar und 15. August 2026 zu je Vz des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Hat der Steuerschuldner selbst die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer am 01.
Juli 2026 zur Zahlung fällig.

In jenen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen und persönlichen Steuerpflicht Änderungen eintreten,
wird von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch das Finanzamt Dachau, ein neuer Grundsteu
erbescheid 2026 zugestellt. Bis zum Ergehen eines neuen Steuerbescheides sind Vorauszahlungen {§29 GrStG) in Höhe
der bisherigen Grundsteuerzahlungen zu entrichten.

Rechts behelfsbelehruno

Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat Innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider
spruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten zustimmen, unmittelbar Klage erheben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch einoeleot wird, ist der Widerspruch einzulegen bei
Gemeinde Schwabhausen

Münchener Straße 12, 85247 Schwabhausen

2, Wenn unmittelbar Klage erhoben wird, ist die Klage bei dem
Bayerischen Verwaitungsgericht in München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München zu erheben.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zuge
lassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

Durch die Einlegunq eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit dieser Bekanntmachung nicht

gehemmt insbesondere die Einziehung der angeforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.

Schwabhausen, 19. Dezember 2025

Wolfgang Hol
Erster Bürgermeister ausgehängt am: 19.12.2025

abgenommen am: 06.02.2026


